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Ich beantworte die von den Abgeordneten Ur. Ofner, Dr • .;Stix 
und Dip1 0Kfm. Bauer am 170 Juni 1981 g;emäß § 91 des Geschäfts­
ordnuncrSfSesetzes -1975, BGB1. Nr. 410, an mich gerichtete 
schriftliche Anfrage Nr. 1272/J-NR/1981 betr. Bericht des 
"KURIE1i" Liber eine von Orga..'1en der Kriminalpolizei 9 der 
Zollfahn~ung und der Post gemeinsam vor~enommene Haus­
durchsuchung wie folgt: 

Zu 1. 

19·5 1 l.mt"?.:' der Übers shri ft - "Amt rlha.'1dlnn.g ll triel) 

Händler in den Konkurs - er3chienene Zeitungsnoti'?; ist 
eine einsei tige Darstellung allein auf Grund der ~-Ul'Saben 

des von der Amtshandlung betroffenen Kaufme.nnes Hans Roth. 
Der Wahrheitsgehalt dieses A.rtikels wird schon dadurch 
widerlegt, daß die Firma Roth laut Auskunft des Konkurs­
gerichtes Salzburg vom 3. Juli 1981 keinen Konkurs 8.n~e­

meldet hat. 

Der Sachverhalt nach Darstel.lung der Bundesuolizeidirektion 
Sqlzburg war folgender: 

Das Fernmeldebetriebsamt Salzburg ersuchte die Bundes­
~olizeidirektion Salzburg am 20 0 2 01981 um Durchsuchung 
der Geschäftsräumlichkeiten der Firma Roth GesmbR in 
Salzburg , Kleßheimer Allee 4(), sowie der Wohnräumlich_kei ten 
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~2r verantwortlichen GeschäftsfUhrerin Monika Roth in 
Salzburg , Gierlingerstraße 28. Der Antrag \'lUrde mit dem 
Verdacht begründet, daß Verantwortliche der Firma Roth 
Funkempfangsanlagen, die in Österreich nicht zum Betrieb 
zugelassen sind und mit denen man die von den Sicherheits­

und Zollbehörden verwendeten ~vellenbereiche em"9fangen 
kann, unbefugt eingeführt und in den Verkehr gesetzt haben. 
Außerdem bestand der Verdacht, daß die Fernmeldebehörde 
durch Vorlage eines präparierten Gerätes getäuscht und 
dadurch eine Einfuhrbewilligung erschlichen ti!orden sei 0 

TIem Antrag des Fernmeldebetriebsamtes wurde von der Bundes­
polizeidirektion Salzburg gemäß § 28 Abs. 3 des Fernmelde­
g;esetzes, BGBI. Nr. 170/1949, entsprochen und z\'!ei Kriminal­

beamte mit schriftlicher Ermächti~lng vom 10.3.1981 beauf­
tragt, im Beisein von Sachverständigen des Fernmeldebe­
triebsamtes eine Hausdurchsuchung in den höherstehend 
erwähnten Räumlichkeiten durchzuführen, um Funkempfangs­
anlagen, auf die sich der Verdacht einer Übertretung nach 
§ 26 Abs o 1 Zio 1 und 2 leg cit bezieht, sowie jene Buch­
haltungsunterlagen und Geschäftspapiere, die auf eine Ein­
fuhr, Bestellung, Lieferung und den Verkauf dieser Geräte 
hinweisen, zu beschlagnahmen und der Post- und Telegrafen­
verwaltung als der in der Sache zuständigen Behörde abzu­
führen. 

TIie TIurchsuchung wurde am 12.3.1981 unter sinngemäßer An­
wendung der strafprozessualen Bestimmungen und nach Aus­
händigung der schriftlichen polizeibehördlichen Ermächtigung 
zur Hausdurchsuchung an die Geschäftsführerin Monika ROTH 
vorgenommen. 

In i'lahrung der Interessen der Finanzbehörde nahmen an der 
TIurchsuchung außerdem zwei Beamte der Zollfahndung teil. 
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Es wurden nur Funkempfangsanlagen, auf die sich der Ver­

dacht einer Übertretung nach § 26 des FernrneIdegesetzes 

richtete sowie die für das fernmeldebeh.ördliche Yer-

~"al tungsstrafverfahren von den Sachverständigen des Fern:::elde­

betriebsamtes Salzburg als BeweisfYlittel bezeichneten not­

','lendigen Geschäftsunterlagen bes:;~l~.')=snahmt und der Fernmelde­

behörde iibergeben. Si cherstellur..-::-::::DL~o -:okolle wurden a..'1ge­

fertigt und den Betroffenen Durct.3chriften ausgehändigt. 

Die Durchsuchung wurde unter Ver:neidung jedes un...'1.ötigen 

Aufsehens durchgeführt 0 Außer d.en "Beamten 'daren nur die 

Gesehäftsführerin 9 deren Gatte G'Y,'iie ein .\ . ..t"lges ~ell ter de:::: 

Firma 8..."'1\-/e send 0 

Nach meiner Kenntnis vrurden die als Be"lei.3mi "'::tel dienend2n 

Geschäftsbelege von der Fernmeldebehcrde ~~ 23.3.1981 der 

Zollfahndung übergeben und yon dieser der GeschäftsfOhrerin, 

Frau Roth, arn 15.5.1981 wieder ausgehändü!t. 

Zu 2. 

In .Anbetracht des vorgeschiLierten 2~.ch7erh.9.1tes stelle 

i eh fest, daß die Vorgangswei se ier ~-3~lnde sp01 ize id irekt ion 

Salzburg gesetzes- und instr'.lkt-="·JD s"serni::d 'd2I. codaS ich 

mich zu keinen aufsichtsbehördlichen Schri -i::ten veranlafj-t 

sehe. 
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